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131.
Bekanntmacbung des Staatsministeriums , betreffend Vorschriften über

die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, sowie die Beschaffenheit
und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgcfäße in den Apo¬
theken.

Oldenburg, den 21. December 1891.

In Ausführung eines Beschlusses des Bundcsraths
vom 2. Juli 1891 trifft das Staatsministcrium, unter Hin¬
weis auf Z. 367 Ziffer 5 des Reichs-Strafgesetzbuchs, fol¬
gende Anordnungen:

8- 1-
Die in dem beiliegenden Verzeichniß aufgeführten Dro¬

gen und Präparate , sowie die solche Drogen oder Präparate
enthaltenden Zubereitungen dürfen nur auf schriftliche, mit
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Datum und Unterschrift versehene Anweisung (Necept ) eines

Arztes , Zahnarztes oder Thierarztes — in letzterem Falle

jedoch nur zum Gebrauch in der Thierheilknndc — als

Heilmittel an das Publikum abgegeben werden.

8- 2.

Die Bestimmungen im Z. 1 finden nicht Anwendung

auf solche Zubereitungen , welche nach den , ans Grund des

H. 6 Absatz 2 der Gewerbeordnung (Reichs - Gesetzblatt 1883
Seite 177 ) erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außer¬

halb der Apotheken als Heilmittel fcilgehalten und verkauft
werden dürfen (vergleiche Z. 1 der Kaiserlichen Verordnung,

betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln , vom 27 . Januar

1890 — Reichs - Gesetzblatt Seite 9 ) .

8 - 3.

Eine wiederholte Abgabe von Arzneien , welche Chloral-

hydrat enthalten , sowie von solchen , zu Einspritzungen unter

die Haut bestimmten Arzneien , welche Morphin , Cocain

oder deren Salze enthalten , darf nur auf jedesmal erneute,

schriftliche mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung

eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen.

8. 4.
Im klebrigen ist die wiederholte Abgabe von Arzneien,

welche Drogen oder Präparate der im K. 1 bezcichncten
Art enthalten , ohne jedesmal erneutes ärztliches oder zahn¬

ärztliches Necept (K. 1) nicht gestattet , wenn
1 . die Arzneien zum innerlichen Gebrauch , zu Angen-

wässern , Einathmnngen , Einspritzungen unter die

Haut , Klhstieren oder Snppositorien dienen sollen,
und zugleich

2 . der Gesammtgchalt der Arznei an einer im anlie¬

genden Verzeichnis ) (H. 1) aufgeführten Droge oder

einem dort genannten Präparate die bei dem be¬
treffenden Mittel vermerkte Gewichtsmenge übersteigt.
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8- 5.
Ist in den Fällen des § . 4 aus dem Recepte die be¬

stimmungsmäßige Einzelgabc ersichtlich , so ist die wiederholte

Abgabe ohne erneutes Recept auch dann zulässig , wenn der

Gehalt an den bezeichneten Drogen oder Präparaten für

die Einzelgabe nicht mehr als die Hälfte der in der Anlage

(Z. 1) vermerkten Gewichtsmengen beträgt.
Die Vorschrift im Absatz 1 findet nicht Anwendung

auf Arzneien , welche Morphin , dessen Salze oder andere

Alkaloide des Opinms oder Salze solcher Alkaloide , Cocain

oder dessen Salze , Aethylenprüparate , Amylenhydrat , Pa-

raldehyd , Sulfonal oder Urethan enthalten.

8- 6.

Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf thierärztliche

Recepte zum Gebrauch in der Thierhcilkunde ist den Be¬

schränkungen der M . 3 bis 5 nicht unterworfen.

8- 7.
Homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder

Verreibungen , welche über die dritte Dczimalpotenz hinans-

gehcn , unterliegen den Vorschriften der ZZ. 1 bis 5 nicht.

8- 8.
Die Vorschriften über den gewerblichen Verkehr mit

Giftwaaren werden durch die Bestimmungen in den §8 - 1

bis 7 nicht berührt.

8 - 9.

Die von einem Arzte , Zahnarzte oder Wundarzte zum

inneren Gebrauch Vcrvrdneten flüssigen Arzneien dürfen nur

in runden Gläsern mit Zetteln von weißer Grundfarbe , die

zum äußeren Gebrauch vcrordneten flüssigen Arzneien da¬

gegen nur in sechseckigen Gläsern , an welchen drei neben

einander liegende Flächen glatt und die übrigen mit Längs-
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rippen versehen sind , mit Zetteln von rothcr Grundfarbe
abgegeben werden.

Flüssige Arzneien , welche durch die Einwirkung des
Lichtes verändert werden , sind in gelbbraun gefärbten Glä¬
sern abzngeben.

8- 10.

Die Staubgefäße sind , sofern sie nicht stark wirkende
Mittel enthalten , mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde — ,

sofern sie Mittel enthalten , welche in Tabelle L des Arznei¬
buchs für das Deutsche Reich aufgeführt sind , mit weißer
Schrift auf schwarzem Grunde -— , sofern sie Mittel ent¬
halten , welche in Tabelle 0 ebenda aufgeführt sind , mit
rothcr Schrift auf weißem Grunde zu bezeichnen.

Diese Bestimmungen finden zunächst nur auf Neuan¬
schaffungen und Neueinrichtungen Anwendung.

Die hier vorgeschriebene Bezeichnung der Staubgefäße
muß bis zum 31 . December 1900 in allen Apotheken dnrch-
geführt sein . Bis dahin können für die bereits im Betriebe
befindlichen Apotheken die bisherigen anders beschaffenen
Signaturen beibchalten werden , falls sie für jede der drei
genannten Kategorien eine besondere , dieselben unter ein¬
ander auffallend unterscheidende , in allen Geschäftsräumen
gleichmäßig durchgeführte Farbe haben.

8. ii.
Die Bekanntmachung des Staatsministerinms vom

31 . Mai 1879 , betreffend die Abgabe stark wirkender
Medicamente im Handverkauf und auf ärztliche Rceeptc
(Gesetzblatt Band 25 , Seite 423 ) , sowie der 8 - 8 der Be¬
kanntmachung des Staatsmiuisteriums vom 19 . December
1890 , betreffend die Einführung des Arzneibuchs für das

Deutsche Reich (Gesetzblatt Band 29 , Seite 269 ) werden
aufgehoben.
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8- 12.
Die vorstehenden Bestimmungen treten , mit der uns

dem Z. 10 sich ergebende » Ausnahme , am 1. Januar 1892

in Kraft.

Oldenburg , den 21 . Dcccmbcr 1891.

Staatsmiilisterruitt.
Departement des Innern.

Jansen.

Siebenbürgen.

11 erreich M.
^ostuniliäuna Antifebrin . 0,5 A
^ .ostuin Digitalis Fingerhutessig . . . . 2,0 g
^oiänln oarbolioniu Karbolsäure . . . . 0,1 g

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
^ .oicluiri li^ äroo ^ anioniu st ssns Cyanwasserstoffsäure

sulia (Blausäure ) und deren
Salze . 0,001 g

^ .siciuin osiniourn st sjus salia Osmiumsäure und deren
Salze . 0,00 l g

^ .oonitinnin , ^ .oonitini clsrivs -tu Akonitin , die Abkömm¬
st soruru salis , linge des Akonitins

und deren Salze . . 0,001 g
^ .stlisr droinutus Aethylbromid . . . . 0,5 g
^ .stli ^ lsni praspuratu Die Aethhlenpräparate 0,5 g
ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch in Mischungen mit Oel oder

Weingeist , welche nicht mehr als 50 Gewichtstheilc des Nethhlen-
präparats in 100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;

^sttr ^ Iicisiruna dioliloraturu Zweifachchloräthyliden . 0,5 g
^garioinuru Agaricin . 0,1 g
^ -namoninrn joäatum Ammoniumjodid . . . 3,0 g
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^nizrlsnuna lr^ clratnrn Amhlenhydrat . . . 4,0 A
^ .in ^ linna nitrosnm Amilnitrit. 0,005 K
^ntipzrrinuirr Antipyrin. 1,0 A
^ponrorxlnnriiri st sjus snlia Apomorphin und dessen

Salze. 0,02 x
i^rpna i^inz ^ äalnrnin Mrararurn Bittermandelwasser . . 2,0 A

„ Oinnro -osrnsi Kirschlorbeerwasser . . 2,0 Z
^ .rASutum nitriourn Silbernitrat . . . . 0,03 A

ausgenonunen zum äußerlichen Gebrauch;
^ .rssiiinra st sjns prasparata Arsen u . dessen Präparate 0,005 Z
^ .tropinuin st sgns salin Atropin und dessen Salze 0,001 8
^uro -Iisatrium olrloratuin Natriumgoldchlorid . . 0,05 8
Lrnolnurn st sjus salia Brucin und dessen Salze 0,01 8
Lutzrl -olrloralnin bzräratnin Butylchloralhydrat . . 1,0 8
Oannabinonunr Cannabinvn . . . . 0,1 8
Oannabionna tannionin Gerbsaures Cannabin . 0,1 8
Oantliariäss Spanische Fliegen . . 0,05 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
Os,ntIrariäinuiir Kantharidin . . . . 0,001 8
OUloraluna torinainiäntuin Chloralformamid . . . 4,0 8

„ b ^ ciratuiu. Chloralhydrat . . . 3,0 8
Olrlorotorrniura Chloroform . . . . 0,5 8
ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch in Mischungen mit Oel oder

Weingeist , welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile Chloroform in
100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;

Oooaiiruin st sjus salia Cocain und dessen Salze 0,05 8
Ooäsiiiuin st sjus snlin orniiia- Kodein und dessen Salze

(gns niis . nloaloiäsa Opii Uoo und alle übrigen nicht
looo non noininata sorninc ;ns besonders aufgeführten
snlia Alkaloide des Opiums

nebst deren Salzen . 0 .1 8
Ootlsinnin st sgns salis, Koffein und dessen Salze 0,5 8

ausgenommen in Zeltchen , welche nicht mehr als je 0,1 A Koffein
enthalten;

6olslrisinnin Kolchlcin. 0,001 8
Ooniinnin st sjns salia Koniin und dessen Salze 0,001 8
Onprrnn snlis ^ lionin Kupfersalichlat . . . 0,1 8

ansgeuommen zum äußerlichen Gebrauch;
Oupruni snltosnrbolionin Knpfersnlfophenolat. . 0,1 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
Onprnin snltnrienin Kupfersulfat . . . . 1,0 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;



(lrrrars st sfns pirasparata
Datnrinnirr
Digit aliirnrn, Digitalini äsrivata

st sornnr salia

Curareu. dessen Präparate 0,001 g
Daturin . 0,001 g
Digital !», die Abkömm¬

linge des Digitalius
und deren Salze . .

Emetin und dessen Salze
Akonitextrakt . . .
Belladonnaextrakt
Calabarsamenextrakt.
Jndischhanfextrakt .
Koloquinthenextrakt.
Zusammengesetztes Kolo

quinthenexlrakt .
Schierlingextrakt

0,001 g
0,005 g

0,02 g
0,05 g
0,02 g

0' l 8
0,05 g

0,1 8
0,2 g

Drnstinnin st sgns salia
Dxtravtnm ^.ooniti

„ Dsllacloniras
„ Oalabar 8sirrinis
„ Oairnabis Iiräioas
„ Ooloo^ntlriäis
„ Ooloo ^Qtlriäis sorn-

positnni
„ Ooiiii ^

ausgenommen in Salben;
Dxtraotnnr Digitalis Fingerhutextrakt . .

ausgenommen in Salben;
lüxtraotnin D ^ärastis Hydrastisextrakt . .

„ „ üniäurn Hydrastis-Fluidextrakt
„ D ^oso^airri Bilsenkrautextrakt .

ausgenommen in Salben;
„ Ixsoaorranlaas Brechwurzelextrakt .
„ Daotnvas virosas Eiiftlattichextrakt. .
„ Opii Opiumextrakt . . .

ausgenommen in Salbe » ;
„ Dnlsatillas Küchenschellenextrakt.
„ Sabinas Sadebaumextrakt. .

ausgenommen in Salben;
° „ 8oillas Meerzwiebelextrakt .

„ 8soalis oornnti Mutterkornextrakt
„ „ „ üriiänin Mutterkorn-Fluidextrakt
„ 8trainonii Stechapfelextrakt.
„ 8tr ^obni Brechnußextrakt .

Dolia Dsllaäonnas Belladvnnablätter
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichet

den Kräutern;
Dogia Digitalis Fingerhutblätter . . .

„ 8trarnonü Stechapfelblätter . . .
ausgenommen zum Rauchen und Räuchern;

Drnotns Ooloo ^ntlriäis Kolvquinthen . . . .
„ „ xrasparati Präparirte Kolvquinthen
„ Dapavsris iininaturi Unreife Mohnköpfe . .

0,2 g

0,5
1,5
0,2

0,3
0,5

0,15

0,2
0,2

0,2
0.2
1,0
0,1

0,05
0,2

0,2
0,2

0.5 g
0,5 g
3,0 g-

NN.1?nnnnnnNNnnnnnn
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6mtti Gummigutt . . . . 0,5 8
Hsrba Oonü Schierling . 0,5 8
ausgenommen in Pflastern und Salben nnd als Zusatz zu erweichen¬

den Kräutern;
Hsrün H ^ oso^ anai Bilsenkraut . . . . 0,5 8
ausgenommen in Pflastern nnd Salben und als Zusatz zu erweichen¬

den Kräutern;
Horaatropinura st sjus salia

II ^ ärarA ^ ri prasparats , postsa
non noininats,

Homatropin und dessen
Salze . 0,00l 8

Alle Quecksilber -Präparate,
welche hierunter nicht
besonders aufgeführt sind 0,1 8

ausgenommen als graue Quecksilbersalbe mit einem Gehalt bon nicht
mehr als 10 Gewichtstheilen Quecksilber in 100 Gewichtstheilen Salbe,

sowie Quecksilberpflaster;
Quecksilberchlorid.

„ jodid .
„ chlvrür
„ cyanid
„ jodür .

(-oxydul)-nitrat

0,02 Z
0,02 Z

1,0 8
0,02 8
0,05 A
0,02 A

0,02 Z

H ^ ärarA ^ runa bioüloratnna
„ üxsockaturn
„ süloratuin
„ o^ anaturn
„ jockaturn
„ nitriounr (ox ^ ciu-

Intuin)
„ ox ^ äatuin „ oxyd

ausgenommen als rothe Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht
mehr als 5 Gewichtstheilen Quecksilberoxyd in 100 Gewichtstheilen

Salbe;
H ^cirarÂ ruin prasoipitatnin Weißer Qnecksilberprä-

nldnnr cipitat . 0,5 8
ausgenommen als weiße Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht

mehr als 5 Gewichtstheilen Präcipitat in 100 Theilen Salbe;
H/osvinurn (Onboisinnin ) st Hyoscin (Duboisin ) und

ssus salin

H ^ oso ^ nininuin (Ouboisinnin)

dessen Salze . . .
Hyoscyamin (Duboisin)

0,0005 Z

st ssns salia, und dessen Salze . 0,0005 A
ckoäoloriniurn Jodoform . . . . 0,2 s
ckoänin Jod.
Laliuin äioüroinionrn Kaliumdichromat - 0,01 A

„ joäatnna Kaliumjodid . . . 3,0 A
ausgenommen in Salben;

Lwsosotuin Kreosot. 0.2 8
ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch in Lösungen , welche nicht

mehr als 50 Gewichtstheile Kreosot in 100 Theilen Lösung enthalten;
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I,aotuonrium Gistlattichsaft . . . . 0,3 8
Norplriiium st sjus salia Morphin u. dessen Salze 0,03 8
Natrium salio ^ Iioum Natriumsalicylat . . . 2,0 8

„ goäatum Natriumjodid . . . . 3,0 8
Niootinum st sgus salis. Nikotin u . dessen Salze 0,001 8
ausgenommen in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Thieren;
Oisum ^ .mz^ 'änlarum astlrsrsum Aetherisches Bitterman-

delöl . 0,2 8
sofern es nicht von Cyanverbindungen befreit ist;

„ Orotonis Krotoniil. 0,05 8
„ 8al )iuas Sadebaumöl . . . . 0,1 8

Opium Opium. 0,15 8
ausgenommen in Pflastern und Salben:

1?aralcisli ^ äum Paraldehyd . . . . 5,0 8
iklisnaostinum Phenacetin . . . . 1,0 8
l?lrosplrorus Phosphor. 0,001 8
l?lr^ sostiAmiiium st sjus salia Physostigmin und dessen

Salze. 0,001 8
1?iorotoxmum Pikrotoyin . . . . . 0,001 8
ikilooarpinum st sjus salia Pilokarpin und dessen

Salze. 0,02 8
l?Iuml )um aostioum Bleiacetat. 0,1 Z

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;

„ goäatum Jvdblei . 0,2 8
ikulvis Ipsoaouandas opiatus Dover sches Pulver . . 1,5 8
Raäix Ipsoavuanlias Brechwurzel . . . . 1,0 8
Rssing , llalupas Jalapenharz . . . . 0,3 8
ausgenommen in Jalapenpillen , welche nach Vorschrift des Arzneibuchs

für das Deutsche Reich angefertigt sind;

Nssina 8vammonis,s Skammoniaharz . . . 0,3 8
Nlüsoma Vsratri Weiße Nieswurzel . . 0,3 8

ausgenommen zum äußeren Gebrauch für Thiere;
Lantouinum Santonin. 0,1 8
ausgenommen in Zeltchen, welche nicht mehr als je 0,05 8 Santonin

enthalten;
8soals oornutum Mutterkorn . . . . 1,0 8
8smsn Oololiioi Zeitlosensamen . . . 0,3 8

„ 8tr ^ oimi Brechnuß. 0,1 8
8trz ?olmmum st sgus galis , Strychnin u . dessen Salze 0,01 8
8u1tonalum Sulfonal. 4,0 8
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Kultur soclaturu Jodschwefel . . . . 0,1 8
Luruiuitatss Kadiuus Sadebaumspitzen. . . 1.0 8
Lartarus stibiatus Brechweinstein. . . 0,2 8
T'lralliuuru st ssus salia Thallin und dessen Salze O.S 8
liustura ^.oouiti Akonittinktur. . . . 0,5 A

Lsllaciouuas Belladonnatinktur. . 1,0 8
Oauabis Inciioas Jndischhanftinktur. . 2,0 8
Oautlrarickuur Spanischfliegentinktur. 0,5 8
Oololrioi Zeitlosentinktur. . . 2,0 8
Ooiooz-utliiclis Koloqninthentinktur. . 1.0 8
OiAitalis Fingerhuttinktur. . . 1,5 8

,, „ astlrsrsa Aetherische Fingerhuttinktur 1,0 8
Oslssruii Gelsemiumtinktur. . 1.0 8
Ipssaouaulras Brechwurzeltinktur. . 1,0 8
^als-pas rssiuas Jalapentinktur . . . 3,0 8
^oäi Jodtinktur. 0,2 8

ausgenommen zum äußerlichen Gebrauch;
^lnotui a Oobslis-s Lobelientinktur. . . 1,0 8

Opii orooata Safranhaltige Opium-
tinktur. 1.5 8

„ siwplsx Einfache Opiumtinktur. 1,58
Loillas Meerzwiebeltinktur. . 2,0 8

„ üaliua Kalihaltige Meerzwiebel¬
tinktur . 2.0 8

Ksoalis ooruuti Mutterkorntinktur. . 1,5 8
Ktraiuouü Stechapfeltinktur. . . 1,08

„ Ktroplmutlri Strophanthustinktur 0,5 8
8trz-olrui Brechnußtinktur. . . 1,0 8

„ astüsrsa Aetherische Brechuuß-
tinktur. 0,5 8

Vsratri Nieswurzeltinktur. . 3.0 8
Vubsra ^.oouiti Akonitknollen. . . . 0,1 8„ ^lalapas Jalapenknollen . . . 1.0 8
ausgenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Arzneibuchs

für das Deutsche Reich angefertigt sind;
Hrstlrauuru Urethan. 3,0 8
Vsratriuuru st ssus salia Veratrinu. dessen Salze 0,005g
Viuuru Oololrioi Zeitlosenwein. . . . 2,0 8

lpsoasuaulias Jpecacuanhawein . . 5.0 8
stidiaturrr Brechwein. 2.0 8

2iuoura aostiouru Zinkacetat. 1.2 8
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2inonin oirloratnin Zinkchlorid. 0,002 A
„ Iaotioninoinniagns2inoi Zinklaktat und alle übri-

salia lloo looo non gen hier nicht beson-
noininata , gnas sunt ders aufgeführten, in
in agus , solnbilia Wasser löslichen Zink¬

salze . 0,05 Z
„ sulloroarbolionin Zinksulfophenolat . . 0,05 Z
„ snlknriourn Zinksulfat . 1,0 A

-ausgenommen bei Verwendung der vorgenannten und der übrigen in
Wasser löslichen Zinksalze zum äußerlichen Gebrauch.



132.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend den Transport

von Garnelen (Granaten ) auf öffentlichen Wegen , Straßen und
Plätzen.

Oldenburg , 1891 November 30.

Auf Grund des Artikels9 K. 6 des Gesetzes vom
5. December 1868, betreffend die Organisation des Staats-
ministerinms PP., werden mit Höchster Genehmigung folgende
Vorschriften, betreffend den Transport von Garnelen(Gra¬
naten) auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, er¬
lassen:

8- 1-
Auf den öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen

dürfen zum Transport von zum Düngen bestimmten Gar¬
nelen(Granaten) nur solche Wagen oder Transportmittel ver¬
wandt werden, welche so eingerichtet sind, daß von der La¬
dung nichts verloren gehen oder durchsickern kann.

8- 2.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschrift wer¬

den mit Geldstrafe bis zu 50 ^ bestraft.
Oldenburg, 1891 November 30.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

Jansen.

Siebenbürgen.
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